Erfolgreiche Dekade eines Gesetzes

Im Mai 1999 ist das Gesetz zu Artikel 11 der Verfassung von Berlin (Herstellung gleicher Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderung), kurz Landesgleichberechtigungsgesetz, verabschiedet worden. Es war so das erste Landesgesetz dieser Bestimmung ‑ noch eine ganze Weile vor dem entsprechenden Bundesgesetz. Nun, 10 Jahre später, war eine gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen

Der Fachbereich Behindertenpolitik in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales lud am 28. Mai in den Wappensaal des Roten Rathauses zu einer Fachtagung ein. Viele Gäste erschienen, doch der Wappensaal war nicht ganz gefüllt. 

Nachdem die bisherige Leiterin des erwähnten Fachbereichs, Annette von Lersner-Wolff, als Moderatorin die Gäste begrüßt hatte, unter denen sich die Fachsenatorin, drei Bezirksbürgermeisterinnen sowie einige Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses, der Vorsitzende des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung, die Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung von Berlin und Brandenburg und viele Bezirksbeauftragte befanden, ergriff die Senatorin, Frau Dr. Heidi Knake-Werner, das Wort. Sie stellte sogleich den Bezug zum 60-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes her. Die Erweiterung des § 3 des Grundgesetzes durch den Satz „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ im Jahre 1994 war eine frühe Initialzündung für eine entsprechende Änderung der Verfassung von Berlin und zur Entwicklung des Landesgleichberechtigungsgesetzes. Die Senatorin würdigte zugleich den aktiven Anteil der Organisationen von Menschen mit Behinderung bei der Schaffung und Umsetzung des Gesetzes. Mit Verweis auf die UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen leitete sie sogleich neue Aufgaben und Perspektiven der Politik, der Verwaltung und der betroffenen Menschen ab.
Als einer derjenigen, die maßgeblich an der Umsetzung des Landesgleichberechtigungsgesetzes gewirkt haben, ergriff Martin Marquard, seit 2000 Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung, das Wort. Er spannte den historischen Bogen noch weiter, und zwar bis in die 1980erjahre. Damals hatten betroffene Menschen im Westteil Berlins gegen Diskriminierung und für mehr Barrierefreiheit demonstriert. „In dieser Situation wirkte ein Ereignis in den USA auf uns Betroffene wie eine Initialzündung: Die Verabschiedung des Americans with Disabilities Act (ADA) 1990, eines umfassenden Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetzes für Menschen mit Behinderung.“

Eindringlich beschrieb Martin Marquard, wie die Vertreter der Menschen mit Behinderung hartnäckig darum rangen, das Verfassungsgebot endlich in ein verbindliches Gesetz zu fassen. Als die damalige Senatorin für Soziales, Dr. Beate Hübner, 1996 die Absicht verkündete, gesetzgeberisch in dieser Hinsicht aktiv werden zu wollen, brachten sich verschiedenen Organisationen der Menschen mit Behinderung sogleich mit Hinweisen, Vorschlägen und Forderungen und sogar einem eigenen Gesetzentwurf ein. „Für uns Menschen mit Behinderung stand fest: Ein solches Gesetz kann nur mit uns gemeinsam formuliert werden. Wir arbeiteten Forderungen und Vorschläge aus und suchten den Dialog mit den politisch Verantwortlichen, der jedoch zunächst nicht wirklich zustande kam.“

In zähem Ringen war bis März 1999 eine akzeptable Gesetzesvorlage zustande gekommen, der allerdings vom Hauptausschuss noch einmal „entschärft“, verwässert wurde. „Wir lehnten daraufhin das Gesetz ab, und viele Menschen mit Behinderung – ich eingeschlossen – verfolgten die Abstimmung im Plenarsaal des Abgeordnetenhauses am 29. April 1999 mit einer schwarzen Armbinde. Wir brachten damit sichtbar zum Ausdruck, dass wir das Gesetz in der Form, wie es beschlossen wurde, nicht gewollt haben“, beschrieb Marquard die damalige Situation.

Doch die Menschen mit Behinderung in Berlin gaben nicht auf und versuchten, das Beste aus dem Gesetz zu machen. Der neu gebildete Landesbeirat für Menschen mit Behinderung unterbreitete dem Senat den Vorschlag, Herrn Marquard zum Landesbeauftragten zu berufen. Dieser Vorschlag wurde auch angenommen.

Martin Marquard beschrieb dann seine Bemühungen, sein Aufgabenprofil in allen Senatsverwaltungen bekannt zu machen. Als sehr wirksam und hilfreich beschrieb er die Einsetzung von Arbeitsgruppen „Menschen mit Behinderung“ bei allen Senatsverwaltungen, die ganz konkrete Themen behandeln und Vorschläge erarbeiten. Maßgeblich für ihn ist die enge Zusammenarbeit mit dem Landesbeirat und den Bezirksbeauftragten.

Im September wird Martin Marquard aus dem Amt scheiden. Er kann auf reichlich 9 Jahre erfolgreichen und fruchtbaren Wirkens zurückblicken. Alle seine Nachfolger werden sich an ihm messen lassen müssen.

Für die Verwaltung fasste Volkhard Schwarz, der erst im Juni das Amt von Frau von Lersner-Wolff übernommen hat, die Entstehungsgeschichte des Gesetzes unter gesetzgeberischen Aspekten zusammen. Schon 1992 hatte der Senat seine „Leitlinien zum Ausbau Berlins als behindertengerechte Stadt“ verabschiedet. Nachdem 1995 das Benachteiligungsverbot in Artikel 11 der Verfassung von Berlin verankert worden war, gab es in der Verwaltung mannigfaltige Überlegungen, wie das Verfassungsgebot zweckmäßig in eine gesetzliche Form gegossen werden könne. Es stellte sich heraus, dass die Umsetzung Auswirkungen auf viele andere Gesetze haben würde – z. B. auf das Baugesetz, das ÖPNV-Gesetz, das Schul- und Hochschulgesetz, die Gaststättenverordnung. So bot sich ein Artikelgesetz an, wobei das eigentliche Landesgleichberechtigungsgesetz einen eigenen, den Artikel 1 bildete und die anderen Artikel die Änderungen bzw. Ergänzungen in anderen Gesetzen enthalten.

Als besondere Errungenschaften des Gesetzes stellte Herr Schwarz die Anerkennung der Gebärdensprache der Gehörlosen, das Verbandsklagerecht und die Regelung bei der Vertretung der Menschen mit Behinderung heraus. Beispielhaft ging er auf die beiden Fälle ein, die bisher nach dem § 15 „Außerordentliches Verbandsklagerecht“ behandelt worden sind. Seit Inkrafttreten ist das Gesetz bereits vier Mal novelliert worden, das heißt, es ist angepasst und teilweise verbessert worden.

Dr. Manfred Schmidt, Vorsitzender des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung und der Landesvereinigung Selbsthilfe Berlin e. V., hob gleich zu Anfang seines Beitrags hervor, dass das Berliner Gesetz das beste unter den Gleichstellungsgesetzen für Menschen mit Behinderung in Deutschland sei. Die Vertretungsorgane – Landesbeirat und Bezirksbeiräte, Landesbeauftragter und Bezirksbeauftragte – sind mit weitreichenden Befugnissen und Mitgestaltungsmöglichkeiten ausgestattet. Der Landesbeauftragte kann nicht ohne Zustimmung des Landesbeirats berufen werden. Der Landesbeirat unterhält mehrere thematische Arbeitsgruppen, in denen auch Nichtmitglieder des Beirats mitarbeiten. Zu den Sitzungen des Beirats werden zu bestimmten Themen Politiker und Verwaltungsmitarbeiter eingeladen und eingehend befragt. Als Themenbeispiele benannte Dr. Schmidt: „Probleme der Versorgung behinderter Menschen in Krankenhäusern und bei Ärzten ‑ dazu hatten wir den Gesundheitsstaatsekretär Dr. Hoff eingeladen ‑, die Einrichtung von Pflegestützpunkten, das Mobilitätskonzept des Senats, das Fallmanagement, die Konzeption zum Beschwerdemanagement, die Gemeinsamen Servicestellen der Rehaträger, die Kindergeldabzweigung , die Versorgung chronisch kranker Menschen, Shared Space und anderes mehr.“

Stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen umriss Beatrix Beese, seit Juli 2008 Bezirksbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Steglitz-Zehlendorf, ihren Aufgabenkreis.

In der anschließenden Diskussion gab es aus dem Publikum viel Zustimmung zur Wirkung, die das Landesgleichberechtigungsgesetz in den 10 Jahren entfaltet hat. Gleichwohl gab es auch Kritik daran, dass sich nicht alle Behörden daran halten. „Wie konnte es zugelassen werden, dass ein Stararchitekt im Neuen Museum sämtliche Anforderungen an Barrierefreiheit für sehbehinderte Menschen vernachlässigt?“ fragte empört der stark sehbehinderte Architekt Klaus Wüstermann nach. 

Rainer Kluge, Martin Marquards Kollege aus dem benachbarten Bundesland Brandenburg, bemerkte, dass er neidisch sei auf das Berliner Gleichstellungsgesetz, und fragte nach, welche Gestaltungsmöglichkeiten es in Berlin gäbe, um über Gesetzesnovellen Verbesserungen zu erreichen. Neben den Vorschlägen aus dem Landesbeirat und aus der Verwaltung gibt es auch den Rat der Bürgermeister. So wurde zum Beispiel der Auftrag der Bezirksverordnetenversammlung von Charlottenburg-Wilmersdorf an das Bezirksamt, sich im Rat der Bürgermeister für eine gesetzliche Verankerung der bezirklichen Beiräte für Menschen mit Behinderung einzusetzen, von diesem aufgegriffen und in der Gesetzesnovelle von 2006 verwirklicht.

Es wurde klar, dass dank der Mitwirkung vieler Menschen aus einem Gesetz, das am Anfang mit vielen Vorbehalten belastet war, ein lebendiges demokratisches Instrument geworden ist.
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